
§ 1.  GELTUNGSBEREICH 
  
1.1.  Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
 für alle Verträge über Design-Leistungen zwischen dem Designer 
 von VIVEUM.VISION und dem Auftraggeber ausschließlich. Dies 
 gilt  insbesondere  auch  dann,  wenn  der  Auftraggeber  Allge-
 meine Geschäftsbedingungen verwendet und diese entgegen-
 stehende  oder  von  den  hier  aufgeführten  Allgemeinen Ge-
 schäftsbedingungen abweichende Bedingungen enthalten. Die 
 Geschäftsbedingungen sind vereinbart, wenn der Auftraggeber 
 ihnen nicht unverzüglich nach Kenntnisnahme widerspricht. Diese 
 Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Produk-
 tions-, Entwurfs- und Lizenzverträge, sofern nicht ausdrücklich 
 abweichende Regelungen vereinbart werden. 
1.2.  Die hier aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
 auch, wenn der Designer von VIVEUM.VISION in Kenntnis entge-
 genstehender oder von den hier aufgeführten Bedingungen ab-
 weichender Bedingungen des Auftraggebers den Auftrag vorbe-
 haltlos ausführt. 
 Geschäftsbedingungen des Auftraggebers, die von den nachste-
 henden Bedingungen abweichen, werden nicht anerkannt.  
 Solche abweichenden Geschäftsbedingungen werden auch dann 
 nicht  Vertragsinhalt, wenn der Designer ihnen nicht ausdrücklich 
 widerspricht. 

§ 2.  PRÄSENTATION, EIGENTUMSVORBEHALT 

2.1.  Jegliche, auch teilweise Verwendung von uns mit dem Ziel des 
 Vertragsabschlusses vorgestellter oder überreichter Arbeiten und 
 Leistungen (Präsentation), seien sie urheberrechtlich geschützt, 
 oder nicht, bedarf unserer vorherigen Zustimmung.  
2.2. Das gilt auch für die Verwendung in geänderter oder bearbeiteter 
 Form und für die Verwendung der unseren Arbeiten und Leistun-
 gen zugrunde liegenden Ideen, sofern diese in den bisherigen 
 Werbemitteln des Auftraggebers keinen Niederschlag gefunden 
 haben.  
2.3. Auch in der Annahme eines Präsentationshonorars liegt keine 
 Zustimmung zur Verwendung unserer Arbeiten und Leistungen. 
 Das  gilt auch für die Weitergabe der Ideen an Dritte. Die Arbei-
 ten   und   Leistungen   bleiben   Eigentum   des   Designers   von 
 VIVEUM.VISION  und müssen an den Designer zurückgegeben 
 werden. 

§ 3.  MITWIRKUNG DES AUFTRAGGEBERS 
  
3.1.   Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Designer alle Unterlagen, 
 die für die Erstellung der Designleistungen gemäß der Konzep-
 ton nötig sind, rechtzeitig bzw. bei Auftragsbeginn oder bei gefor-
 derten Änderungen nach Änderungsauftrag im Designprozesses) 
 zur  Verfügung  zu  stellen.  Dies  betrifft  insbesondere  Grafiken, 
 Texte, Filme, Fotos, Logos, Musikstücke etc.  
3.2.   Der Auftraggeber stellt sicher, dass die Unterlagen, die er dem 
 Designer für die Gestaltung der Designleistungen bereit stellt, 
 nicht  mit Rechten Dritter belastet sind. Er hat den Designer von 
 Ersatzansprüchen  Dritter  freizustellen,  die  aus  der  Verletzung 
 dieser Pflicht resultieren. Die Freistellungsverpflichtung entfällt, 
 sofern der Auftraggeber nachweist, dass ihn kein Verschulden 
 trifft.  
3.3.  Der Auftraggeber übergibt die Unterlagen in der Form, die mit 
 dem Designer abgesprochen ist. Fehlen konkrete Absprachen, 
 stellt der Auftraggeber die Unterlagen sowohl in gedruckter Form 
 als auch elektronisch in einem üblichen Speicherformat zur Ver-
 fügung.  

§ 4.  VERTRAGSGEGENSTAND, URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE 

4.1.  Jeder dem Designer erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, 
 der auf die Einräumung von Nutzungsrechten an den Werkleis-
 tungen gerichtet ist. Die Überprüfung der wettbewerbsrechtli-
 chen  Zulässigkeit der Arbeiten des Designers ist nicht Gegen-
 stand  des  Vertrages.  Er  beinhaltet  auch  nicht  die  Prüfung  der 
 kennzeichen-  oder  sonstigen  schutzrechtlichen  Eintragungs-
 fähigkeit   oder   Verwendbarkeit   der   Arbeiten   des   Designers. 

 Entsprechende Recherchen liegen in der Verantwortung des Auf-
 traggebers. 

4.2.  Alle Entwürfe und Reinzeichnungen unterliegen dem Urheber-
 rechtsgesetz.  Die  Bestimmungen  dieses  Gesetzes  gelten  zwi-
 schen den Parteien auch dann, wenn die erforderlichen Schutz-
 vorraussetzungen, z.  B. die sog. Schöpfungshöhe, im Einzelfall 
 nicht  gegeben sein sollten. Damit gelten in einem solchen Fall 
 insbesondere die urhebervertragsrechtlichen Regeln der §§ 31 ff. 
 UrhG; darüber  hinaus  stehen  den Parteien  insbesondere  die 
 urheberrechtlichen Ansprüche aus §§ 97 ff. UrhG zu. 
4.3.  Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne ausdrückliche 
 Einwilligung des Designers weder im Original, noch bei der Re
 produktion verändert oder an Dritte weitergegeben werden. Jede 
 Nachahmung  –  auch  von  Teilen  –  ist  unzulässig.  Ein  Verstoß 
 gegen diese Ziffer 2.3 Satz 1 und 2 berechtigt den Designer, eine 
 Vertragsstrafe in Höhe von 200 Prozent der vereinbarten Vergü-
 tung neben der ohnehin zu zahlenden Vergütung zu fordern. 
4.4.  Überträgt der Designer dem Auftraggeber die für den jeweiligen 
 Verwendungszweck erforderlichen Nutzungsrechte, wird nur das 
 einfache Nutzungsrecht übertragen, soweit nichts anderes ver-
 einbart ist. Der Designer bleibt in jedem Fall, auch, wenn er das 
 ausschließliche Nutzungsrecht eingeräumt hat, berechtigt, seine 
 Entwürfe und Vervielfältigungen davon im Rahmen der Eigenwer-
 bung zu verwenden, da der Designer Urheber aller ausgehän-
 digten Entwürfe  ist. Eine Übertragung der Nutzungsrechte an 
 Dritte bedarf  der  schriftlichen  Vereinbarung  zwischen  Designer  
 und  Auftraggeber. Dritte sind alle Personen, die nicht dem Auf-
 traggelber bzw. dieser Abteilung des Auftraggebers angehören. 

4.5. Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahlung der 
 Vergütung auf den Auftraggeber über.                                         
4.6.  Der  Designer  ist  auf  den  Vervielfältigungsstücken  (Hard-  und 
 Softcopies) als Urheber zu nennen. Ein Verstoß gegen diese Be- 
 stimmung berechtigt den Designer, eine Vertragsstrafe in Höhe 
 von 100 Prozent der vereinbarten Vergütung neben der ohnehin 
 zu zahlenden Vergütung zu fordern. 
4.7.  Vorschläge oder Mitarbeit des Auftraggebers bzw. seiner Mitar-
 beiter haben keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung. Sie be-
 gründen kein Miturheberrecht. 

4.8.  Der Auftraggeber darf dem Designer für Foto- und Entwurfsar-
 beiten nur solche Objekte und Vorlagen überlassen, zu deren 
 Verwendung er berechtigt ist und die frei sind von Rechten Drit-
 ter. Sollte der Auftraggeber entgegen dieser Versicherung nicht 
 zur Verwendung oder Weitergabe berechtigt sein oder sollten die 
 Vorlagen nicht frei von Rechten Dritter sein, stellt der Auftragge-
 ber den Designer  im Innen- und Außenverhältnis frei von allen 
 Forderungen und Ersatzansprüchen Dritter. Vom Auftraggeber 
 vor-  oder  freigegebene  Sachaussagen  über  Produkte  müssen
 durch den Designer nicht auf Richtigkeit und Zulässigkeit über- 
 prüft werden. 
4.9.  Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit der durch den Designer 
 erarbeiteten und durchgeführten Maßnahmen wird vom Auftrag-
 geber getragen.  Das  gilt  insbesondere für den Fall, wenn die 
 Leistungen  und  Maßnahmen gegen Vorschriften des Wettbe-
 werbsrechts,  des  Urheberrechts   und   der   speziellen   Werbe-
 rechtsgesetze  verstoßen.  
4.1o. Muss bei der Auftragsabwicklung die Leistung eines Dritten in 
 Anspruch genommen oder ein sonstiger Vertrag mit Dritten ab-  
 geschlossen werden, ist der Designer bevollmächtigt, die ent-
 sprechenden Verpflichtungen im Namen und für Rechnung des 
 Auftraggebers einzugehen.  
4.11. Nutzungsrechte werden nur an den Bildern und Entwürfen ein-
 geräumt, die der Auftraggeber als vertragsgemäß abnimmt.  
4.12.  Eine Nutzung der Entwürfe oder Bilder ist grundsätzlich nur in der 
 Originalfassung zulässig. Jede Änderung oder Umgestaltung (z. 
 B. Montage, fototechnische Verfremdung, Kolorierung) und jede 
 Veränderung bei der Bildwiedergabe (z. B. Veröffentlichung in 
 Ausschnitten) bedarf der vorherigen Zustimmung des Designers. 
 Hiervon ausgenommen ist lediglich die Beseitigung ungewollter 
 Unschärfen oder farblicher Schwächen mittels elektronischer Re-
 tusche.  
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§5.  ABRECHNUNG, AUFTRAGSABLAUF, LEISTUNGSUMFANG UND 
 VERGÜTUNG 

5.1.  Die Vergütungen sind Nettobeträge, zahlbar zuzüglich der ge- 
 setzlichen Mehrwertsteuer, der Künstlersozialversicherungsabga- 
 be (bei Bildern) und ohne weitere Abzüge. 
5.2. Das Angebot und die Leistungsbeschreibung des Designers ent-
 hält den Umfang und die geschuldete Vergütung. Basis der Tätig-
 keit bildet das Briefing durch den Kunden.  
5.3. Der Auftraggeber erteilt Genehmigungen so rechtzeitig, dass der 
 Arbeitsablauf des Designers und deren Lieferanten und damit die 
 vertragsgemäße Realisierung der Kommunikationsmaßnahmen 
 nicht beeinträchtigt wird; die durch nicht rechtzeitig erteilte oder 
 verweigerte Genehmigung eventuell entstehender Mehrkosten 
 und/oder  ein  dadurch  entstehendes  Qualitätsrisiko  trägt  der 
 Kunde. 
5.4.  Vorlagen, Dateien und sonstige Arbeitsmittel (insbesondere Aus-
 drucke, Negative, Modelle, Originalillustrationen u. ä.), die wir er-
 stellen oder erstellen lassen, um die nach dem Vertrag geschul-
 bete Leistung zu erbringen, bleiben unser Eigentum. Eine Her-
 ausgabepflicht besteht nicht. Zur Aufbewahrung sind wir nicht 
 verpflichtet. 
5.5.  Auch wenn der Auftraggeber das in Auftrag gegebene und ge-
 lieferte  Bild-, Layoutmaterial, Printprodukt oder sonstige Leis-
 tung nicht veröffentlicht oder nutzt, muss das vereinbarte Honorar 
 gemäß 3.1 AGB in voller Höhe gezahlt werden. 
5.6. Die Vergütungen sind bei Lieferung der Entwürfe fällig. Werden 
 die Entwürfe in Teilen abgenommen, so ist bei Abnahme der ers-
 ten Teillieferung eine Teilvergütung zu zahlen, die wenigstens 
 die  Hälfte der Gesamtvergütung beträgt. Erstreckt sich die Aus- 
 führung eines Auftrags über einen längeren Zeitraum, kann der 
 Designer   Abschlagszahlungen   entsprechend   des   erbrachten 
 Arbeitsaufwandes verlangen.  
5.7.  Werden  die  Entwürfe  erneut  oder  in  größerem  Umfang  als 
 ursprünglich  vorgesehen  genutzt,  so  ist  der  Auftraggeber  ver-
 pflichtet, eine Vergütung für die zusätzliche Nutzung zu zahlen. 
 Der  Designer kann aus Gründen einer vereinfachten Abrech-
 nung   mehrere   Nutzungshonorare   und    Urheberrechtsvergüt- 
  ungen  für  einen  Entwurf   oder   ein   Foto   am  Ende  eines  Ge-
 schäftsjahres zusammenfassen und gesammelt abrechnen.  
5.8. Wird die für Fotoarbeiten vorgesehene Zeit aus Gründen, die der 
 Designer nicht zu vertreten hat, wesentlich überschritten, so ist 
ein  vereinbartes Pauschalhonorar entsprechend zu erhöhen. Ist ein 
 Zeithonorar vereinbart, so erhält der Designer auch für die Zeit, 
 um die sich die Arbeiten verlängern, den vereinbarten Stunden- 
 oder Tagessatz.  
5.9.  Der Auftraggeber hat zusätzlich zu dem geschuldeten Honorar 
 die Nebenkosten zu erstatten, die dem Designer im Zusammen-
 hang mit der Auftragsdurchführung entstehen (z. B. Film-, Foto-
 modelle oder Requisiten, Materialkosten, Prototypentwicklung, 
 Reisen).  
5.1o. Die zu übertragenden Nutzungsrechte erwirbt der Auftraggeber 
 erst  mit  der   vollständigen   Bezahlung  des  Honorars   und   der  
 Erstattung sämtlicher Nebenkosten.  
5.11. Kostenvoranschläge des Designers sind unverbindlich. Kostener-
 höhungen braucht der Designer nur anzuzeigen, wenn eine Über-
 schreitung der ursprünglich veranschlagten Gesamtkosten um 
 mehr als 15 % zu erwarten ist.  
5.12.  Entwürfe und Reinzeichnungen bilden zusammen mit der Einräu-
 mung von in der Regel einfachen Nutzungsrechten eine einheit-
 liche Leistung. 
5.13. Die Anfertigung von Entwürfen und sämtliche sonstigen Tätigkei-
 ten, die der Designer für den Auftraggeber erbringt, sind kosten- 
 pflichtig. 

§ 6.  FÄLLIGKEIT DER VERGÜTUNG, ABNAHME, VERZUG 

6.1.  Die Vergütung ist zu 50 Prozent der Gesamtvergütung bei der 
 Auftragserteilung und zu 50 Prozent bei Ablieferung des Werkes       
 fällig. Sie ist sofort ohne Abzug zahlbar. Erfordert der Auftrag vom 
 Designer finanzielle Vorleistungen, so sind Abschlagszahlungen 
 in voller Höhe der Vorleistungen zu leisten. 

6.2. Bei Zahlungsverzug kann der Designer Verzugszinsen in Höhe 
 von  acht  Prozent  über  dem  jeweiligen  Basiszinssatz  der Euro-
 päischen Zentralbank p. a. verlangen. Die Geltendmachung eines 
 nachgewiesenen höheren Schadens bleibt vorbehalten. 

§ 7.  FREMDLEISTUNGEN 

7.1.  Der Designer ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendi-
 gen Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auftrag-
 gebers zu bestellen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem De-
 signer hierzu schriftliche Vollmacht zu erteilen.  
7.2.  Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen 
 und für Rechnung des Designers abgeschlossen werden, ist der 
 Auftraggeber verpflichtet, den Designer im Innenverhältnis von 
 sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Ver-
 tragsabschluss ergeben, insbesondere von der Verpflichtung zur 
 Zahlung des Preises für die Fremdleistung. 

§ 8.  SONDERLEISTUNGEN, NEBEN- UND REISEKOSTEN 

8.1.  Die angebotenen Gestaltungsarbeiten beinhalten zwei Korrektur-      
 bzw.  Änderungsschleifen. Jede weitere wird nach Aufwand be-
 rechnet. Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder Änderung 
 von  Reinzeichnungen,  Manuskriptstudium  oder  Drucküberwa-
 chung werden nach Zeitaufwand gesondert berechnet. 
8.2.  Der Designer ist nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftrag- 
 geber berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen  
 Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auftragge-
 bers zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem De-
 signer entsprechende Vollmacht zu erteilen. 
8.3.  Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen 
 und für Rechnung des Designers abgeschlossen werden, ver- 
 pflichtet sich der Auftraggeber, den Designer im Innen- und Au- 
 ßenverhältnis von sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen, die 
 sich aus dem Vertragsabschluss ergeben. 
8.4.  Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere für spezielle 
 Materialien, für die Anfertigung von Modellen, Fotos, Zwischen-
 aufnahmen, Reproduktionen, Satz und Druck etc., sind vom Auf-
 traggeber zu erstatten. 
8.5.  Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit 
 dem Auftrag zu unternehmen und mit dem Auftraggeber abge-
 sprochen sind, sind vom Auftraggeber zu erstatten. 

§ 9.  EIGENTUM AN ENTWÜRFEN UND DATEN 

9.1.  An Entwürfen und Reinzeichnungen werden nur Nutzungsrechte 
 eingeräumt, nicht jedoch das Eigentum übertragen. Die Originale 
 sind dem Designer nach angemessener Frist unbeschädigt zurü-
 ckzugeben, falls nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 
9.2.  Bei Beschädigung oder Verlust hat der Auftraggeber die Kosten 
 zu ersetzen, die zur Wiederherstellung der Originale notwendig 
 sind.  Die  Geltendmachung  eines  weitergehenden  Schadens 
 bleibt unberührt. 
9.3.  Bilder, Fotografien, Illustrationen, Modelle etc., die der Auftragge-
 ber aus dem Archiv des Designers anfordert, werden zur Sichtung 
 und Auswahl  für  die Dauer  eines  Monats  ab  Datum des Liefer-  
 scheins zur Verfügung gestellt. Kommt innerhalb der Auswahlfrist 
 kein Lizenzvertrag zustande, sind sie mit Fristablauf an den De-
 signer zurückzugeben.                                                                         
9.4.  Mit der Überlassung u. a. der Bilder zur Sichtung und Auswahl    
 werden  keine  Nutzungsrechte  übertragen.  Jede  Nutzung  be-
 darf einer vorherigen schriftlichen Freigabeerklärung des Desig-
 ners. Nach Ablauf der Auswahlfrist (5.3.) sowie bei Überschreitung 
 der Rückgabefrist der Bilder, die vom Auftraggeber genutzt wer-
 den, ist  bis  zum  Eingang  der  Bilder  beim  Designer  eine Blo-
 ckieierungsgebühr von 2,00 € pro Tag und Bild neben den son-
 stigen  Kosten  und  Honoraren  zu  zahlen,  es  sei denn, die Frist-
 überschreitung ist vom Auftraggeber nicht zu vertreten oder es 
 wurde  vor  Fristablauf  eine  andere  schriftliche  Vereinbarung 
 getroffen.  
9.5.  Auch die in Erfüllung des Vertrages entstehenden Daten und Da-
 teien verbleiben im Eigentum des Designers. Dieser ist nicht ver-
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 pflichtet, Daten und Dateien an den Auftraggeber herauszuge-
 ben.  Wünscht der Auftraggeber deren Herausgabe, so ist die 
 dies gesondert zu vereinbaren und zu vergüten. 
9.6.  Hat der Designer dem Auftraggeber Daten und Dateien zur Ver-
 fügung gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger Zustimmung des
 Designers geändert werden. 
9.7.  Die Versendung sämtlicher in Ziffer 6.1. bis 6.5. genannten Gegen-
 stände erfolgt auf Gefahr und auf Rechnung des Auftraggebers. 

§ 1o. HERAUSGABE UND SPEICHERUNG VON DATEN 

1o.1. Der Designer ist nicht verpflichtet, Datenträger, Dateien und Dat-
 en herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber, dass der Designer 
 ihm Datenträger, Dateien und Daten zur Verfügung stellt, ist dies 
 schriftlich zu vereinbaren und gesondert zu vergüten. 
1o.2.  Hat der Designer dem Auftraggeber Datenträger, Dateien und 
 Daten zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit Einwilligung 
 des Designers verändert werden.  
1o.3.  Gefahr und Kosten des Transports von Datenträgern, Dateien und 
 Daten online und offline trägt der Auftraggeber.  
1o.4. Der Designer haftet außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
 nicht für Mängel an Datenträgern, Dateien und Daten. Die Haftung 
 des Designers ist ausgeschlossen bei Fehlern an Datenträgern, 
 Dateien und  Daten,  die  beim  Datenimport  auf  das  System des 
 Auftraggebers entstehen.  
1o.5.  Die Digitalisierung von Entwürfen und herkömmlichen Bildern 
 und die Weitergabe von digitalen Bildern im Wege der Datenfern-
 übertragung oder auf Datenträgern ist nur zulässig, soweit die 
 Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte diese Form der 
  Vervielfältigung und Verbreitung erfordert.  
1o.6. Bilddaten dürfen nur für die eigenen Zwecke des Auftraggebers 
 und nur für die Dauer des Nutzungsrechts digital archiviert wer-
 den. Die Speicherung der Bilddaten in Online-Datenbanken oder 
 sonstigen digitalen Archiven, die Dritten zugänglich sind, ist un-
 zulässig.  
1o.7.  Bei der digitalen Erfassung der Bilder muss der Name des Desi-
 gners mit den Bilddaten elektronisch verknüpft werden. Der Auf-
 traggeber hat außerdem durch geeignete technische Vorkehrun-
 gen sicherzustellen, dass diese Verknüpfung bei jeder Daten- 
 übermittlung, bei der Übertragung der Bilddaten auf andere Da-
 tenträger, bei der Wiedergabe auf einem Bildschirm sowie bei 
 jeder öffentlichen Wiedergabe erhalten bleibt und der Designer  
 jederzeit  als  Urheber  der  Bilder,  Texte  etc.  identifiziert  werden 
 kann.  

§ 11. KORREKTUR,  RODUKTIONSÜBERWACHUNG, BELEGEXEMPLA-
 RE  UND EIGENWERBUNG 

11.1.  Vor Ausführung der Vervielfältigung sind dem Designer Korrek-
 turmuster vorzulegen. 
11.2. Die Produktionsüberwachung durch den Designer erfolgt nur auf- 
 grund besonderer Vereinbarung. Bei Übernahme der Produkti-
 onsüberwachung ist der Designer berechtigt, nach eigenem Er- 
 messen  die  notwendigen  Entscheidungen  zu  treffen  und  ent-
 sprechende Anweisungen zu geben. 
11.3.  Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt der Auftraggeber  
 dem Designer unentgeltlich zehn einwandfreie Belegexemplare, 
 es sei denn, die Gesamtauflage beträgt weniger als 100 Exem-
 plare, in diesem Fall reduziert sich die Zahl der zu überlassenden 
 Muster auf 5 % der Gesamtauflage. Bei einer Gesamtauflage von 
 20 oder weniger Exemplaren ist dem Designer wenigstens ein
 Muster auszuhändigen. Der Designer und der Auftraggeber kön-
 nen  in  gegenseitigem  Einvernehmen  zu  diesem  Punkt  abwei-
 chende  Regelungen  treffen.  Der  Designer  ist  berechtigt,  diese 
 Muster und sämtliche in Erfüllung des Vertrages entstehenden 
 Arbeiten zum Zwecke der Eigenwerbung in sämtlichen Medien 
 zu verwenden und im Übrigen auf das Tätigwerden für den Auf-
 traggeber hinzuweisen.  

§ 12. HAFTUNG UND SCHADENSERSATZ 
12.1.  Der Designer haftet für entstandene Schäden, z. B. an ihm über-
 lassenen Vorlagen, Filmen, Displays, Layouts etc. nur bei Vorsatz 

 und grober Fahrlässigkeit, außer für Schäden aus der Verletzung 
 des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; für solche Schä-
 den haftet der Designer auch bei leichter Fahrlässigkeit. Im Übri-
 gen haftet er bei leichter Fahrlässigkeit nur, sofern eine Pflicht 
 verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertrags-
 zwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). 
12.2.  Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des Auftragge-
 bers  an Dritte erteilt werden, übernimmt der Designer gegen-
 über  dem Auftraggeber keinerlei Haftung. Der Designer tritt in 
 diesen Fällen lediglich als Vermittler auf. 
12.3.  Mit der Freigabe von Entwürfen oder Reinzeichnungen durch den 
 Auftraggeber übernimmt dieser die Verantwortung für die techni- 
 sche und funktionsmäßige Richtigkeit von Produkt, Text und Bild. 
12.4.  Für solchermaßen vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe 
 oder Reinzeichnungen entfällt jede Haftung des Grafikdesigners.
12.5.  Beanstandungen offensichtlicher Mängel sind innerhalb von 14 
 Tagen nach Ablieferung des Werks schriftlich beim Designer gel-
 tend zu machen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
 Absendung der Rüge. 
12.6. Bei Datenverlust durch höhere Gewalt oder Dateibeschädigungen 
 übernimmt der Designer keine Haftung. Dies gilt auch für Quell-
 dateien einer Website. Aktualisierungen einer bestehenden Datei 
 kann er im Falle eines Datenverlustes ablehnen oder die Repro-
 duktion in Absprache mit dem Auftraggeber nach Aufwand ab-
 rechnen. 
12.7.  Bei Fotoshootings geht der Grafikdesigner davon aus, dass foto-
 grafierte Personen deren Rechte am Bild an den Auftraggeber 
 übertragen haben. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die zur Ver-
 fügung gestellten Fotos auf deren rechtlich unbedenkliche Ver-
 wendung zu prüfen. Für evtl. Regressansprüche haftet der Auf-
 traggeber. 

§ 13. GELTUNGSFREIHEIT, DURCHFÜHRUNG DES AUFTRAGS UND 
 VORLAGEN 

13.1.  Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamam- 
 tionen  hinsichtlich  der  künstlerischen  Gestaltung  sind  ausge-
 schlossen. Die Abnahme darf nicht aus gestalterisch-künstleri-
 schen Gründen verweigert werden. Wünscht der Auftraggeber 
 während oder nach der Produktion Änderungen, so hat er die  da-
 durch  verursachten Mehrkosten zu tragen. 
13.2. Dem Designer steht es frei, zur Erbringung der Leistung im Zuge 
 des technischen Fortschritts auch neuere bzw. andere Technolo-
 gien, Systeme, Verfahren oder Standards zu verwenden, als zu-
 nächst  angeboten,  insofern  dem  Auftraggeber  hinaus  keine 
 Nachteile entstehen. 
13.2.  Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Gründen, die 
 der Auftraggeber zu vertreten hat,  so kann der Designer  
 eine  angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vor-
 satz oder grober Fahrlässigkeit kann er auch Schadenersatzan-
 sprüche geltend  machen.  Die  Geltendmachung  eines  weiter- 
 ergehenden Verzugsschadens bleibt davon unberührt. 
13.3.  Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller dem
 Designer übergebenen Vorlagen berechtigt ist. Sollte er entge-
 gen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, 
 stellt  der Auftraggeber den Designer von allen Ersatzansprüchen 
 Dritter frei. 

§ 14.  VERTRAGSAUFLÖSUNG 

14.1.  Sollte der Auftraggeber den Vertrag vorzeitig kündigen, erhält der 
 Designer die vereinbarte Vergütung, muss sich jedoch ersparte 
 Aufwendungen oder durchgeführte oder böswillig unterlassene 
 Ersatzaufträge anrechnen lassen (§ 649 BGB). Die Parteien verein-
 baren eine Pauschalierung der bis zu der Kündigung erbrachten 
 Leistungen und Aufwendungen wie folgt: bei Kündigung vor Ar-
 beitsbeginn 10 Prozent der vereinbarten Vergütung. Darüber hin-
 aus sind abweichende individuelle Vereinbarungen möglich. Dem 
 Auftraggeber bleibt der Beweis tatsächlich geringerer Leistungen 
 oder höherer Aufwendungen vorbehalten. 
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§ 15. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

15.1. Die  Nichtigkeit  oder  Unwirksamkeit  einzelner  Bestimmungen 
 dieser Geschäftsbedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen 
 Bestimmungen nicht.  
15.2.  Für den Fall, dass der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichts-
 stand  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  hat  oder  seinen Sitz 

  oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsabschluss ins Aus- 
 land verlegt, wird der Wohnsitz des Designers als Erfüllungsort-
 und Gerichtsstand vereinbart.  
15.3.  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 Berlin, Stand: Januar, 2019. 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

V I V E U M . V I S I O N  •  K o l l w i t z s t r a ß e  8 9  •  1 0 4 3 5  B e r l i n  •  w w w . v i v e u m . v i s i o n  



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)  
WEBDESIGN

Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen 
dem Designer von VIVEUM.VISION und seinem Auftraggeber abge-
schlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfts-
beziehungen, selbst wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich verein-
bart werden. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers, die der 
Designer nicht ausdrücklich anerkennt, werden nicht Vertragsinhalt, 
auch wenn der Designer ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. 

§ 1.  MITWIRKUNG DES AUFTRAGGEBERS 

1.1.  Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Designer alle Unterlagen,
 die für die Erstellung der Webseite gemäß  der  Konzeption nötig 
 sind,   rechtzeitig  zur  Verfügung  zu  stellen.  Dies  betrifft  insbe-
 sondere Texte, Fotos, Logos, Grafiken, Filme, Musikstücke etc.  
1.2.  Der   Auftraggeber   stellt   sicher,   dass   die   Unterlagen,  die  er 
 dem Designer  für  die  Gestaltung  der  Webseite  zur Verfügung 
 stellt, nicht   mit   Rechten   Dritter  belastet  sind.  Er  hat  den De-  
 signer von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die aus der Ver- 
 Verletzung   dieser   Pflicht    resultieren.    Die   Freistellungsvers-
 pflichtung entfällt, sofern  der  Auftraggeber  nachweist,  dass  ihn  
 kein  Verschulden trifft.  
1.3.  Der   Auftraggeber   übergibt   die   Unterlagen   in  der  Form,  die 
 mit dem  Designer  abgesprochen  ist.  Fehlen  konkrete  Abspra-
 chen,  stellt  der  Auftraggeber die Unterlagen sowohl in gedruck-
 ter Form als auch elektronisch in einem üblichen Speicherformat 
 zur Verfügung.  

§ 2.  NUTZUNGSRECHTE  

2.1.   Der  Designer  räumt dem Auftraggeber  das  räumlich  und  zeit-
 ich  unbeschränkte  Recht  der  öffentlichen  Zugänglichmachung 
 (§ 19 a UrhG) ein. 
2.2.  Andere  Nutzungen,  insbesondere  die Vervielfältigung oder Ver-  
 breitung der Webseite oder von Teilen daraus (mit Ausnahme der  
 vom Auftraggeber  selbst zur Verfügung  gestellten Werke) in ge-
 druckter  Form oder  auf anderen Webseiten,  die nicht vom Desi- 
 gner gestaltet  wurden, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zu-
 stimmung des Designers und sind zusätzlich zu vergüten.  
2.3.   Der   Designer  ist  berechtigt, seine Urheberbezeichnung auf der
 Webseite anzubringen. Er hat das Recht, auf seine Mitwirkung an 
 der  Erstellung  der  Webseite  hinzuweisen,  insbesondere  auch 
 durch einen  Hinweis mit einem  Link zu seiner eigenen Webseite. 
2.4.   Änderungen  und  Bearbeitungen  der  Inhalte  der  Webseite, ins-
 besondere Aktualisierungen von Texten, Bildern, Grafiken und Ta-
 bellen sowie technische Veränderungen,  dürfen vom Aufftragge-
 ber  oder  von  ihm  beauftragten  Dritten  auch  ohne  Zustimmt -
 mung  des  Designers vorgenommen werden. Die Änderung und 
 Bearbeitung   der   grafischen   Gestaltung  der   Webseite  bedarf 
 dagegen der Zustimmung des Designers. 
2.5.   Das  Nutzungsrecht  geht  auf  den Auftraggeber erst mit der voll- 
 ständigen Zahlung der Vergütung über.  

§ 3.  HERAUSGABE VON DATEN  

3.1.   Der Designer übergibt dem Auftraggeber alle Daten, welche die- 
 ser benötigt,  um  die  Webseite zu aktualisieren und die Inhalte 
zu  bearbeiten.  Das Datenformat und die Art der Datenträger bestim-
 men die  Parteien  einvernehmlich.  Wird  keine  Bestimmung ge- 
 troffen, kann der Designer ein geeignetes Datenformat und einen 
 geeigneten Datenträger wählen.  
3.2.  Hat  der  Designer  dem  Auftraggeber  Datenträger,  Dateien  und 
 Daten   zur   Verfügung   gestellt,   dürfen   diese  nur  mit  Einwilli-
 gung des Designers verändert werden.  
3.3.   Gefahr und Kosten des Transports von Datenträgern, Dateien und 
 Daten online und offline trägt der Auftraggeber.  

§ 4.  VERGÜTUNG  

4.1.  Der  Auftraggeber  zahlt  an  den  Designer  die  vereinbarte  Ver- 
 gütung. Ist eine Pauschalvergütung vereinbart, kann der Designer 
 für  Mehrleistungen,  die  aufgrund von Änderungswünschen des 
 Auftraggebers oder durch unvorhergesehene und nicht vom De-
 signer  zu  vertretende  Umstände notwendig werden, eine zusät-
 zliche  Vergütung  beanspruchen.  Diese  Vergütung ist nach den 
 aufgewendeten Stunden zu berechnen.  
4.2.  Auslagen, die zur Erfüllung des Auftrags notwendig sind,  werden 
 vom Auftraggeber nach Vorlage der Rechnungen durch den De- 
 signer ersetzt.  
4.3.  Der Designer erstellt eine Liste der zur Auftragserfüllung notwen-
 digen  Fremdleistungen  und  legt  sie  dem Auftraggeber zur Ge-    
 nehmigung vor.   Der Designer ist berechtigt, diese Leistungen im
 Namen  und  für  Rechnung  des  Auftraggebers zu bestellen. Der 
 Auftraggeber  ist  verpflichtet, dem Designer hierzu Vollmacht zu 
 erteilen.  
4.4.  Soweit  im  Einzelfall  Verträge  über  Fremdleistungen  im Namen 
  und  für  Rechnung  des Designers  abgeschlossen  werden,  sind
 sind  dem  Designer die damit verbundenen Kosten vom Auftrag-
 geben zu erstatten.  
4.5.  Kosten  für  Software-Lizenzen, auch für  PlugIns,  Shop-Systeme, 
 Rechtstexte etc. trägt der Auftraggeber in Form einer Leihgebühr, 
 ein  Erwerb  der  dauerhaften  Rechte an den Lizenzen durch den 
 Auftraggeber  ist  damit  nicht  verbunden.  Nach Beendigung der 
 Geschäftsbeziehung   bleiben  die  Lizenzrechte  beim  Designer, 
 eine  Übertragung  dieser  Lizenzen  auf  den  Auftraggeber  oder  
 einen anderen Designer ist nicht möglich. 
  

§ 5.  HAFTUNG  
   
5.1.  Der  Designer  haftet  nicht  für  die Richtigkeit und Vollständigkeit 
 der  vom  Auftraggeber  vorgegebenen Sachaussagen über seine 
 Produkte,   seine   Leistungen   oder   sein  Unternehmen.  Mit der
 Freigabe der Webseiten übernimmt der Auftraggeber die  Verant- 
 wortung für die  Richtigkeit  der  Texte und Bilder. Der Designer ist
 nicht verpflichtet, die Inhalte auf ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen.  
5.2. Der Designer haftet für die Zulässigkeit und  Rechtsbeständigkeit 
 der Domain nur,  wenn  er  sich dazu ausdrücklich verpflichtet hat 
 und die  Beschaffung  und  Anmeldung  der  Domain  wesentlich-
 er Vertragsinhalt ist.  
5.3.  Der Designer erstellt die Webseite so,  dass sie nach dem gegen-
 wärtigen Stand der Technik auf den üblichen Browsern zügig und 
 vollständig  aufgebaut  wird.  Er  haftet  nicht dafür, dass die Web- 
 seite auch bei technischen Veränderungen, die nicht von ihm vor- 
 genommen werden,  fehlerfrei  aufgebaut wird.  Bei Änderungen 
 und  Anpassungen  an neue Standards haftet er nicht dafür, dass 
 die  Webseite auch auf älteren Browsern einwandfrei funktioniert.  
 Insbesondere  haftet  er  nicht  für  Schäden, die Kunden des Auf-
 traggebers infolge veralteter Technik geltend machen könnten. 
5.4.  Der  Designer  haftet  bei  einer Verletzung wesentlicher Vertrags- 
 pflichten  (Kardinalpflichten)  und  für  Schäden an Leben und Ge-  
    sundheit  von  Personen  auch  bei  leichter Fahrlässigkeit. Für an-
 dere  Schäden  haftet er nur bei vorsätzlichem oder grob fahrläs-
 sigem Verhalten.  

6  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
  
6.1.  Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen die-
 ser Geschäftsbedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Be- 
 stimmungen nicht.  
6.2.  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
6.3.  Für den Fall,  dass der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichts-
 stand  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  hat  oder  seinen Sitz 
 oder  gewöhnlichen  Aufenthalt nach Vertragsabschluss  ins  Aus-
 land   verlegt,   wird   der  Wohnsitz  des   Designers  als  Gerichts-
 stand vereinbart. Berlin, Stand: Januar, 2019.
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